
rechte der werbenden Unternehmen und die An-
forderungen an die Rechtfertigung von der ge-
nauen Ausgestaltung des Verbots ab. Hier hätte
ein anderer Aufbau zugleich die Überzeugungs-
kraft des Normvorschlags gestärkt.

Auch wenn die in der Dissertation vorgeschla-
gene Norm aufgrund ihrer potenziellen Weite
kritisch zu sehen ist, stellt die Arbeit einen wich-
tigen Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion
über geschlechtsdiskriminierende Werbung dar.
Zu hoffen ist, dass sie die auch im juristischen
Bereich notwendige Auseinandersetzung ansto-
ßen wird.

Anna Heinen

Philip Conradin-Triaca, Pierre Bourdieus
Rechtssoziologie. Interpretation und Würdigung,
Berlin (Duncker & Humblot) 2014, 410 S.,
89,90 €

„Bourdieu never directly made law a part of his
research agenda, although he was far from ignor-
ing it.“1 Die Paradoxie, auf die stößt, wer immer
sich mit Bourdieus Rechtssoziologie beschäftigt,
hat Rémi Lenoir treffend auf den Punkt gebracht.
Im Vergleich zu umfänglichen, zumeist auch em-
pirischen Studien etwa zum Bildungssystem, der
Wissenschaft oder den Feldern der künstleri-
schen Produktion ist Bourdieus Arbeit zum
Recht fragmentarisch geblieben. Dokumentiert
ist sie in einer Reihe von verstreuten Bemerkun-
gen und kürzeren Texten, vor allem aber in sei-
nem Beitrag über La force du droit von 1986,2

einem Beitrag allerdings, der gegenüber anderen
‚Feldanalysen‘ aus verschiedenen Gründen als
nicht unproblematisch gilt. Dabei nimmt das
Recht in Bourdieus Blick auf die gesellschaftliche
Wirklichkeit eigentlich eine zentrale Rolle ein: als
zentrale Instanz der Konstruktion und Fest-
schreibung legitimer Sicht- und Teilungsprinzipi-
en, als Grenzzieher zwischen den Feldern und
nicht zuletzt als Motor oder Transmissionsrie-
men gesellschaftlicher Reproduktion. Eine syste-
matische Darstellung des Rechts im Zusammen-

1 Rémi Lenoir, Pierre Bourdieu and the Law: An In-
tellectual and Personal Encounter, Retfærd 29 (2006)
(= Sonderheft “Pierre Bourdieu: From Law to Legal
Field”), 7-22 (8).

2 Pierre Bourdieu, La force du droit. Eléments pour
une sociologie du champ juridique, Actes de la
recherche en sciences sociales 64 (1986), 3-19.

hang der Habitus-Feld-Theorie sucht man aller-
dings bei Bourdieu selbst vergeblich.

Wenn auch eine Reihe empirischer For-
schungsarbeiten konstruktiv an einzelne vorhan-
dene Bausteine und die allgemeine Theorie der
Felder anknüpft, ist es vor diesem Hintergrund
jedoch nicht besonders verwunderlich, dass
Bourdieus Schriften zum Recht – im Verhältnis
zur Rezeption des Œuvres insgesamt – bislang in
Soziologie wie Jurisprudenz gleichermaßen ver-
nachlässigt wurden. Philip Conradin-Triaca hat
nun mit seiner Schrift über Pierre Bourdieus
Rechtssoziologie, einer im Jahr 2013 von der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Zürich angenommenen Dissertation, die erste
systematische deutschsprachige Rekonstruktion
dieses Werkstückes vorgelegt. Dabei ist es durch-
aus bemerkenswert, dass der Verfasser dies aus
einer dezidiert rechtswissenschaftlichen Perspek-
tive unternimmt, ja: „[t]ypisch soziologische
Streitpunkte“ sogar ausdrücklich „von der Frage-
stellung ausgeklammert“ werden sollen (S. 16).
Bemerkenswert ist dies nicht zuletzt deshalb,
weil das champ juridique und damit die berufs-
mäßige ‚Juristerei‘ nach Bourdieu auf einer feld-
spezifischen illusio basiert, nämlich einem unhin-
tergehbaren Glauben insbesondere an die ahisto-
rische Rationalität und Nicht-Arbitrarität positi-
ven Rechts. Diese Arbitrarität und die sozialen
und historischen Bedingungen juristischen (Ent-
scheidungs-)Handelns aufzudecken ist aber ge-
nau das Ziel von Bourdieus Soziologie des juridi-
schen Feldes. Mit dem Versuch, diese Soziologie
einer kritischen Rekonstruktion zu unterziehen,
schickt sich der Verfasser also gleichzeitig an, ein
kleines wissenssoziologisches Wunder zu voll-
bringen und als Jurist aus einer genuin juristi-
schen Perspektive hinter die konstitutiven Glau-
benssätze der eigenen Profession zu blicken.

Zu diesem Zweck verfährt Conradin-Triaca in
drei Schritten: Zunächst werden in einem ersten
Teil die Grundzüge der allgemeinen Soziologie
Bourdieus dargestellt. Der Verfasser verschafft
sich dabei im ersten Kapitel über Bourdieus Vor-
stellung von der gesellschaftlichen Aufgabe der
Soziologie und seiner Konzeption eines ‚struktu-
ralistischen Konstruktivismus‘ Zugang zu dessen
Theoriearchitektur (S. 17-32). Im Anschluss wer-
den im zweiten Kapitel (S. 33-101) mit der Theo-
rie der Praxis, dem Feldbegriff, dem Kapitalien-
konzept, der Konzeption des symbolischen Rau-
mes und dem Habitus die bekannten Schlüsselbe-
griffe des Ansatzes erläutert, wobei die abschlie-
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ßenden Ausführungen zur Methode der Korre-
spondenzanalyse weniger selbstverständlich sind
und insofern hervorgehoben werden sollten. Das
dritte Kapitel (S. 102-123) positioniert Bourdieu
als einen Hauptvertreter des „cultural turn“ zwi-
schen „Formalismus und Marxismus“ (S. 102),
was im Wesentlichen eine Annäherung an Bour-
dieus aufgeklärte Machtanalytik darstellt, die
zwischen einer rein ‚immanenten‘ Interpretation
kultureller Produktion und rein externalistischen
Deutungen zu vermitteln sucht.

Der zweite Teil der Arbeit ist der Rechtsso-
ziologie Bourdieus im Besonderen gewidmet. In
einem umfangreichen ersten Kapitel, das gewis-
sermaßen den Kern der gesamten Studie bildet
(S. 124-211), wird das Recht als sozialer und
symbolischer Raum, d.h. als Feld sozialer Kämp-
fe einerseits und als Kosmos „der rechtlichen
Botschaften, Zeichen und Stellungnahmen“
(S. 162) andererseits rekonstruiert. Hieran
schließt sich ein zweites, ebenfalls umfangreiches
Kapitel an (S. 212-278), in dem der „rechtstheo-
retische Anspruch Bourdieus“ (S. 212) erläutert
und das „Programm der science rigoreuse du
droit“ in dem von Bourdieu in La force du droit
selbst formulierten Spannungsfeld von „Forma-
lismus und Instrumentalismus“ verortet wird.
Hierzu geht der Verfasser auch ausführlich auf
die Positionen derjenigen Autoren ein, die von
Bourdieu als Vertreter dieser beiden rechtstheo-
retischen Richtungen genannt bzw. von Conra-
din-Triaca als besonders relevant eingeschätzt
werden, nämlich v. a. Marx, Althusser und Ed-
ward P. Thompson auf der einen Seite sowie
Luhmann und Hans Kelsen auf der anderen.

Der dritte und letzte Teil der Studie ist der
kritischen „Würdigung“ von Bourdieus Rechts-
soziologie gewidmet (S. 279-358). Hierzu wird in
einem ersten Kapitel der „Nutzen der Rechtswis-
senschaft“ (S. 279) im Gegensatz zur rechtssozio-
logischen Perspektive Bourdieus verteidigt, um
das Potenzial des Bourdieu zugeschriebenen
„Primat[s] der Soziologie“ (S. 280) zu beleuchten.
Kapitel Zwei setzt die Stärken und Schwächen
der Bourdieu’schen Rechtssoziologie sodann mit
der allgemeinen Feldtheorie in Beziehung. Ein
drittes Kapitel stellt den Ansatz schließlich kri-
tisch in zwei zentrale Debatten ein, nämlich ei-
nerseits die wiederholt gegenüber Bourdieu vor-
getragene Kritik einer zu starken Staatsfokussie-
rung (und, in einem zweiten, hieraus folgenden
Schritt, einer ‚frankozentrischen‘ Theoriebil-
dung) sowie andererseits der hier anknüpfenden

Debatte um Rechtspluralismus, was abschließend
zu einem Vergleich von Bourdieus Rechtssozio-
logie mit auf diesem Feld konkurrierenden An-
sätzen führt.

Philip Conradin-Triaca ist dabei eine sehr
gründliche, umsichtige und zugleich weit ausho-
lende Rekonstruktion von Bourdieus Rechtsso-
ziologie gelungen. Positiv hervorzuheben ist da-
bei insbesondere der weite Bogen, den der Autor
schlägt, sowie die jeweils berücksichtigte Litera-
tur: von den allgemeinen Grundlagen der Feld-
theorie und den rechtssoziologischen Schriften
Bourdieus über einen großen Teil der empirisch
an Bourdieu anschließenden Rechtsforschung
und die für die Diskussion relevanten Konkur-
renz- und Kontrastautoren bis hin zu aktuellen
rechtswissenschaftlichen Debatten – und all dies
in umfassender Würdigung auch der jeweils rele-
vanten internationalen Sekundär- und For-
schungsliteratur (in deutscher, englischer, franzö-
sischer und spanischer Sprache). Dem Buch
kommt damit bereits als Sammlung von Materia-
lien und Referenzen eine nicht zu unterschätzen-
de Bedeutung für die zukünftige Beschäftigung
mit Bourdieus Rechtssoziologie zu. Äußerst
misslich ist dabei allerdings die fehlende Berück-
sichtigung der staatssoziologischen Vorlesungen
Bourdieus, die im französischen Original bereits
seit 2012, in deutscher Sprache seit 2014 vorlie-
gen.3 Der Leser findet dort wesentliche Überle-
gungen zum Verhältnis des juridischen Feldes,
der juristischen Profession und der Genese des
modernen Nationalstaates, die in historischer wie
auch systematischer Hinsicht bedeutende Lücken
schließen und in Darstellungen von Bourdieus
Rechtssoziologie schlicht nicht mehr außer Acht
gelassen werden dürfen.

Was die eigentliche Rekonstruktion dieser
Rechtssoziologie betrifft, so hätte sie gerade auf-
grund des fragmentarischen Charakters einerseits
wohl noch stärker von allgemeinen feldtheoreti-
schen Annahmen ausgehen können, um diese
dann systematisch auf den Gegenstand Recht zu
beziehen. Zwar stellt der erste Teil der Arbeit
einen Versuch dar, genau diese allgemeinen Theo-
riegrundlagen ausführlich darzulegen; eine enge-
re Verknüpfung mit der Darstellung der eigentli-
chen Rechtssoziologie im zweiten Teil wäre aller-
dings wünschenswert gewesen und hätte das Po-
tenzial einer Bourdieu’schen Rechtssoziologie

3 Pierre Bourdieu: Über den Staat. Vorlesungen am
Collège de France (1989–1992), Berlin 2014.
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noch einmal weiter ausleuchten können. Im Um-
kehrschluss hätte man sich allerdings andererseits
– gerade angesichts der juristischen Herkunft des
Verfassers und seiner ausdrücklichen Entschei-
dung, die innersoziologischen Kampfschauplätze
zu meiden – auch eine stärkere Einbringung ent-
sprechender Perspektiven (z.B. rechtsphilosophi-
scher, rechtshistorischer oder auch dogmatischer
Art) gewünscht, insbesondere aber eine stärkere
Auseinandersetzung mit genuin rechtstheoreti-
schen Fragen, die die holzschnittartige Unter-
scheidung von ‚Formalismus‘ und ‚Instrumenta-
lismus‘ transzendiert. Dieses spezifische Kapital,
das die Auseinandersetzung mit Bourdieus
Rechtssoziologie enorm hätte profilieren können,
ist leider nicht ausgeschöpft worden. Insofern ge-
hören aber auch die kritisch kontrastierenden
Ausführungen zum Rechtspluralismus und den
Besonderheiten des französischen und anderer
Rechtsfelder im letzten Teil zu den stärksten und
interessantesten Passagen der Arbeit (S. 328 ff.).

Der Versuch, Bourdieus eigene Position ‚zwi-
schen Formalismus und Instrumentalismus‘ zu
verorten, der in insgesamt drei unterschiedlich
gelagerten Anläufen (S. 102 ff., 212 ff., 235 ff.)
große Teile der Rekonstruktion anleitet, erscheint
dagegen weniger fruchtbar. Dabei ist einerseits
die detaillierte Darstellung der vermeintlichen
‚Hauptvertreter‘ dieser Positionen (etwa der mar-
xistischen Rechtstheorie bis hin zu sowjet- und
austromarxistischen Spielarten, Althusser und
den cultural studies, S. 235-257) viel weniger er-
giebig als der Verfasser offenbar annimmt, und
auch die Frage, ob sich „Bourdieus Verständnis
des Begriffs Formalismus […] maßgeblich von je-
nem Kelsens und auch jenem der meisten seiner
Kritiker“ unterscheide (S. 271, vgl. S. 263-275) ist
nur sehr begrenzt geeignet, Bourdieus eigene Po-
sition klarer zu konturieren. Durchaus interes-
sant sind in diesem Kontext indes die Hinweise
zur innerjuristischen amerikanischen Debatte
(S. 230-235). Während die Auseinandersetzung
mit den genannten (und weiteren) Autoren aber
zu lang ausfällt, bleibt zudem leider unklar, wie
genau der Autor Bourdieus Theorievorschlag
zwischen den genannten Polen verortet und wie
die Vermittlung der autonomen Eigenlogik von
Recht mit seiner immer mitzudenkenden Instru-
mentalisierung letztlich ausfällt; der wiederkeh-
rende Hinweis auf juristische Akteure und ihren
Habitus allein ist jedenfalls nur bedingt hilfreich.
Überhaupt lässt sich bemängeln, dass der Verfas-
ser durchgängig mit einem allzu vereinfachten

Habituskonzept operiert, was zu ebenso verein-
fachten Schlussfolgerungen führt (vgl. z. B.
S. 179, 310 ff., 318). Gegenüber der Überbeto-
nung der Dichotomie von Formalismus und In-
strumentalismus hätte man sich dabei eine inten-
sivere Auseinandersetzung mit der Frage ge-
wünscht, wie das Verhältnis von sozialer Repro-
duktion und sozialem Wandel, Konservierung
und Veränderung des status quo (im Recht und
darüber hinaus) mit Bourdieu gedacht und theo-
retisiert werden kann. Diese zentrale Frage, die
durchaus einen Fluchtpunkt der gesamten Re-
konstruktion hätte abgeben können, wird aller-
dings nur randständig behandelt (vgl. S. 207 f.,
317 ff.) und überdies auch nicht hinreichend zu
Bourdieus Idee in Beziehung gesetzt, dass ‚Theo-
retiker‘ und ‚Praktiker‘ im Feld des Rechts or-
thodoxe und heterodoxe Pole darstellen (dazu le-
diglich S. 155 ff.) – mithin also als Trägerschich-
ten für Reproduktion und Wandel dienen kön-
nen – und dieses Verhältnis zudem auch noch
systematisch zwischen den Rechtskulturen vari-
iert.

Auch wenn der Verfasser wie bereits erwähnt
innersoziologischen Debatten auszuweichen ver-
sucht, so bleibt doch auch Bourdieus Rechtsso-
ziologie eine Soziologie und richtet sich das Buch
vermutlich auch in erster Linie an soziologische
Leser, an deren Erwartungshaltungen sich ent-
sprechend nicht völlig vorbeigehen lässt. Insofern
ist z. B. die mehrfach geäußerte Vermutung irre-
führend, bei der Soziologie im Allgemeinen und
Bourdieus Rechtssoziologie im Besonderen han-
dele es sich (im Gegensatz wohl zu einer als nor-
mativ verstandenen Jurisprudenz) grundsätzlich
um eine „Kausalwissenschaft“ (S. 228, 229, 278,
280). Aus juristischer Perspektive naheliegender
als aus soziologischer Warte ist vielleicht auch die
kritisch gemeinte Beobachtung, dass Bourdieu
‚lediglich‘ einen „kritisch-aufklärenden“, jedoch
keinen „lösungsorientierten Ansatz“ biete
(S. 306), nämlich „keine gangbaren Alternativen
zur von ihm kritisierten Systematisierung des
Rechts“ (S. 295) und „keine Lösungsansätze, wie
sich eine Gesellschaft auf andere Weise friedlich
ordnen könne“ aufzeige (S. 296). Für den sozio-
logischen Leser ist schließlich auch die eine oder
andere Formulierungsweise in der Rekonstrukti-
on der Theorie ungewohnt, was in der Darstel-
lung eines so klassischen Autors (der ja überdies
immer wieder gerade für seinen Sprachgebrauch
gescholten wurde) mitunter zu Verfremdungsef-
fekten führt, damit aber zum Teil durchaus auch
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im positiven Sinne Lese- und Denkgewohnheiten
zu irritieren vermag.

Auffällig ist zudem die enorme Dichte von Li-
teraturverweisen, mit der der Verfasser nahezu
jede einzelne Aussage durch Referenzen zu bele-
gen sucht, selbst wenn es sich wahrlich um Ge-
meinplätze handelt (so etwa die Rolle des Rechts
für die Stabilisierung sozialer Ordnung, S. 300,
oder die Einsicht, dass Recht „nach Bourdieus
Theorie menschengemacht“ ist, S. 130). Vielfach
hätte man dem Autor auch mehr Mut zur eige-
nen Stellungnahme gewünscht: So werden zu
verschiedenen Punkten immer wieder (z.T. sei-
tenweise) unterschiedlichste Positionen aus der
Forschungsliteratur referiert, ohne dass diese in
weiterführender Weise kommentiert oder kritisch
verortet würden (vgl. z.B. S. 31 f., 119 f.). Dies
mag freilich auch disziplinären Usancen geschul-
det sein; spätestens im Fazit einer kritischen
Würdigung (S. 356 ff.) wirken konjunktivische
Formulierungen aber doch in jedem Fall deplat-
ziert. Entsprechend verbleibt die gesamte Arbeit
auf der Ebene einer kritischen Rekonstruktion;
eine kreative Interpretation oder eigene Weiter-
entwicklung der Bourdieu’schen Theorie erfolgt
indes nicht.

Bei all dem gelingt es Conradin-Triaca jedoch,
die notwendige kritische Distanz nicht nur zu

‚seinem‘ Autor zu wahren, sondern über weite
Strecken auch diejenige zu seiner eigenen Profes-
sion und ihrem Gegenstand. Ob diese Überwin-
dung der juristischen illusio schon Bourdieus
Analyse selbst in Zweifel setzt, sei einmal dahin-
gestellt; ganz sicher ist sie aber zu den Leistungen
des Verfassers zu zählen. Insbesondere für die an
Rechtssoziologie interessierten Juristen bietet die
Arbeit damit eine hinreichend differenzierte Ein-
führung in die Grundlagen von Bourdieus Sozio-
logie und eine thematisch breite Zusammenschau
seiner Arbeiten zum juridischen Feld, einschließ-
lich der dort angestoßenen Theoriedebatten. Für
soziologische Leser, die sicher mit mancher Dar-
stellung vertrauter Theorieelemente ihre Proble-
me haben mögen, wäre gerade auch in Sachfragen
ein deutlicherer juristischer Blickwinkel auf
Bourdieus Ansatz wünschenswert gewesen. In-
sofern ist mit der Dissertation von Philip Conra-
din-Triaca sicher noch nicht das letzte Wort über
die Potenziale von „Pierre Bourdieus Rechtsso-
ziologie“ gesprochen. Sie liefert aber eine gerade
gegenüber der überschaubaren Materiallage äu-
ßerst umfangreiche Darstellung, mit der sich zu-
künftige Arbeiten zum Thema werden auseinan-
dersetzen müssen.

Daniel Witte
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